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Christine Anderson (ID)

Betrifft: Wann wird den Klimachaoten der selbsternannten „Letzten Generation“ das Handwerk 
gelegt?

Unter dem Vorwand eines höheren Ziels, in diesem Fall des Klimaschutzes, begeht die 
selbsternannte Gruppierung „Letzte Generation“ bei ihrem sogenannten Klimaaktivismus eine 
Vielzahl von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten, unter anderem Sachbeschädigungen1, 
Brandstiftung2, gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, Behinderung von Rettungsdiensten3 und 
Eingriffe in den Flugverkehr4. So hatten sich an mehreren Flughäfen Vertreter der „Letzten 
Generation“ auf Landebahnen geklebt.

Dadurch wird nicht nur der Flugverkehr behindert und werden erhebliche wirtschaftliche Schäden 
beim Personen- und Güterverkehr verursacht, sondern auch das Sicherheitskonzept und damit die 
Genehmigung der Flughäfen infrage gestellt, da überhaupt nur autorisierte Personen nach 
entsprechender Kontrolle das Flugfeld betreten dürfen.

1. Welche Auffassung vertritt die Kommission zur Einstufung dieser Organisation als terroristische 
Vereinigung?

2. Wann könnten die Gelder der Organisation eingefroren werden?

3. Wann könnten die Geldgeber der Organisation sanktioniert werden?

Eingang: 13.7.2023

1 https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2023/03/berlin-klima-aktivisten-protest-letzte-generation-
gedenkstaette-grundgesetzt-erdoel.html

2 https://www.welt.de/vermischtes/kriminalitaet/video246364382/Bekennerschreiben-aufgetaucht-Zwei-SUV-
Fahrzeuge-in-Muenchen-in-Brand-gesetzt.html

3 https://www.merkur.de/welt/mann-stirbt-klima-kleber-letzte-generation-rettungseinsatz-behindert-autofahrer-
92270146.html

4 https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/letzte-generation-146.html


